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REPUBLIK 

JI- 11300 der Beilagen zu den stenögrap'hischen Protokollen des Nati<'naJr<ltes 

XIII. Gesetzgebungsperiode , 
öSTERREICH·' 

BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ............... .3.Q.A ..... ma.i ......................... 197.5 .. 
füR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Sfu~rin' I 

T eltpOOI) 57 36 55 

Zl. IV-50.00~/6-1/75 
200f; / A. B. 

ZU :20201,-1. 
Präs. L". _______ ~: __ ~Mt{L 1975 

B e a n t w 01'" tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Melter'und Genos­

sen an die Frau Bundesminister für Gesundheit 

und Umweltschutz betreffend Teilzeitbeschäftigung 

(No. 2020/J-NR/1975) 

. 
In der gegenständlichen Anfrage werden an mich 

folgende Fragen gerichtet: 

"1.. Wie hoch war die Zahl der Teilzei tbeschä:ftigten 

in Ihrem RSHsort (einschließlich der nachgeordneten 

Dienststellen) im Jahre 19691 

2. Wie hoch war diese Zahl im Jahre 197111 

3~ Welche Erfahrungen konnten in Ihrem Ressort bisher 

im Zusammenhang mit der Teilzeitbeschäftigung gesam­

melt ,,,erden'? 

40 Welche Absichten bestehen bezüglich d~r weiteren 

Entwicklung der Teilzei tbeschäfi:igung in Ihrem Ressort?lI 

Diese Fragen mHchte ich beantworten wie folgt: 

Grundsätzliches: 

a) Als "teilzeitbeschäftigt" im Sinne der Anfrage wurden 

nur jene Bedienst ete gezählt, die in einem J.tändi..s:en 

Di~nstverhältnii zum Bund stehen 9 nicht aber die volle 

tvochenstundenanz.ahl beschäftigt sind. 
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b) Zur Sch<,:lf'f'ung €in~~c sinnei tlichen Vergleichsbasis 

~urde bei der Beantwortung der Fragen 1 und 2 jeweils 

Im Jahre 1969 hat mein Ressort noch nicht bestanden~ 

und Ulm",ültschu,1::z nachgeordneten Di.ensi:stf.?11en (U:nter-

suchungsanstalten der bundesstaatlichen 5anitätsver-

waltung und der Veterin~rverwaltung sowi~ Bundesapo~ 

theken) betrug die Znhl der TeilzeitbeschJH'tigten im 

Im Jahre 197~ betrug die Zahl der Tailzeitbeschäftigten 

insgesamt 35 (hievon im Ministerium 5). 

Zu Fra ~~e 3 ~ --_ ...... _-
Di e bisher iI im Zusamm'2l1hang rlli t der Teilzei tbeschä:f-

zeigen, qaß dßr Ein-

satz von teilzeitbesch~ftigten Bediensteten nur in 

einzelnen Dienstbereichen meines Ressorts mHglich ist. 

Für alle diese Fälle kann mit der Einstellung von Ver-. 

tragsbediensteten, deren Dienstrecht die Möglichkeit 

einer Tcilzeitbeschäftig~ng vorsieht t das Auslangen 

gefunden ,..;erden .. 

Für die in eüH,m öffentlich-rechtlichen Dienstverhül t-

nis stehenden Bundesbediensteten kann die Ein:führung 

einnr IiTeilzei tbeschäitigung tf aus rec.htlichen und per­

sonalpolitischen Überlegungen nicht in Erwägung ge~o-

.. 

2006/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



, 

.. :3 -

gen werden~ Neben diesen Erwägungen muß auch jene 

Platz greifen. daß sich der öffentliche Dienst 

nach den Bedürfnissen der Öffentlichkeit zu rich~ 

ten hatt ein Grundsatz, der-bei der EinfUhrung 

von Teilzeitbeschäftigung auch für das 8ffentlich­

rechtliche Dienstverhäl.tnis in Frage gestellt 1"1er-

den könnte .. 

Der Bundesminister: 

~~~ 
... / 

/ . 
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